
Vorbemerkung

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurde gemäß
§§ 25 - 30 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) vom 14. August 2006 (BGBl. I 2006, S. 1897 ff.)
eingerichtet. Sie ist organisatorisch beim Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ange-
siedelt und arbeitet gemäß § 26 Abs. 1 S. 3 AGG unab-
hängig. Ihre gesetzlichen Aufgaben ergeben sich aus
§ 27 AGG und umfassen 

die Unterstützung von Personen, die sich aus
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen

1.

Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität benachteiligt fühlen,
bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Diese Unterstüt-
zung erfolgt u.a. durch Information, Beratung und
Weitervermittlung, wobei eine gütliche Einigung
angestrebt wird,

Öffentlichkeitsarbeit,2.

Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligun-
gen aus den genannten Gründen,

3.

Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen
zu diesen Benachteiligungen

4.

Vorlage eines Berichtes über Benachteiligungen
aus den genannten Gründen nebst Empfehlungen

5.

zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachtei-
ligungen an den Deutschen Bundestag.

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet die Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes mit den Beauftragten des
Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zu-
sammen, deren Zuständigkeit berührt ist. In § 29 AGG
ist zudem vorgeschrieben, dass die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsor-
ganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer,
Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz
vor Benachteiligungen wegen eines der genannten
Gründe tätig sind, in geeigneter Form einzubeziehen
hat. Nach § 30 AGG steht ihr ein beratender Beirat zur
Seite, dessen Mitgliederzahl auf 16 begrenzt ist. Die
Beiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit gem. § 30 Abs. 4
ehrenamtlich aus.
Die Antidiskriminierungsstelle wird gem. § 26 AGG durch
eine Person unabhängig geleitet, die von der Bundesre-
gierung vorgeschlagen wurde und in einem öffentlich-
rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund steht.
Der Sitz der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist
Berlin.
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